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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, den Bel'echt~ung ,durch ,die GeseHschaft, beim 
:mit dem das Gewerbliche Selbständigen- Eintritt eines GeseUschalftel1s in die Gese1lschaft 
Pensionsversicherungsgesetz geändert wird m~t idem vag der Antragsllellung ,auf Bintl1~ng 
;(25. Novelle zum Gewerblichen Selbstän- .des GeseJ.i!,schaf.rers ,in .das H3I1ide1sr,e~ister; 

digen-Pensionsversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gewerlbliche Sdbständ~gen-Pensionsv,er­
sicherungsgesetz, BGB!. Nr. 292/1957, in der 
Fas~ung der Bundesgesetze BGBJ. Nr. 157/1958, 
BGB!. Nr. 65/1959, BGB!. Nr. 291/1959, BGB!. 
Nr. 169/1960, BGB!. Nr. 295/1960, BGBI. 
Nr. 14/1962, :BGBl. Nr. 324/1962, BGB!. Nr. 86/ 
1963, BGB!. Nr. 185/1963, BGB!. Nr. 254/1963, 
BGBI. Nr. 321/1963, BGB!. Nr. 302/1964, BGB!. 
Nr. 82/1965, BGiB!. Nr. 96/1965, BOBl. Nr. 222/ 
1965, BGBl. Nr. 310/1965, BGBl. Nr. 169/1966, 
BGB!. Nr. 68/1967,BGBl. Nr. 7/1968, BGBI. 
Nr. 447/1969, iBGBl. Nr. 386/1970, BGB!. 
Nr. 288/1971, BGBl. Nr. 32/1973,BGBl. Nr. 24/ 
1974, BGBJ. Nr. 776/1974 und BGBt Nr. 705/ 
1976 wil1d 'geändel1t w,le folgt: 

1. Im § 2 Abs. 1 ist ,der Punkt am Schluß der 
:Z. 2 :oorch .einen Strichpunkt .zue1'Setzen; fol­
,gen:de Z. 3 ist anzufüI~en: 

,;3.dLe zu Geschäftsfii'hrern besteUten Gesell­
:schafter .einer GeseUschaÜ mit .beschränkter Haf­
tung, sofern diese Ge~ellsch;t6ten Mi~glliedereiner 
der in Z. 1 angeführten Kammern sind." 

2. § 4 h3it zu lauten: 

. "Beginn und Ende der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung 

§ 4. (1) Die Pflichtlve1'Sicherung .beginnt 

1. bei den im § 2 Abs. 1 Z.l und.Abs. 2 Z. 1, 
2 rund 5 genannten pflichtv.el1S1cherten Ka.mmer­
~mitgliedern mit ,dem Talg der El"Ia;ngung einer 
·die Pfl,ichtversicheliUng ibegründendenBerechti­
.gung: 

2. hei den im § 2 Abs. 1 Z. 2 und Ahs. 2 Z. 1 
:genannlten Gesellscha:ftern m~t dem T;J<g Ider Er­
·~angung einer .die PflichtlVers,icheoong hegründen-

3. bei den im § 2 Aibs. 1 Z. 3 Igenannten Pflicht­
V'ersicherten miJt: .dem Ti3lg ,der Bestellung des 
Gesel1scha.fters ej,ner Gesellschalft mLt beschränk­
ter Haf.nung zum Geschättsführ,er, frürhestem. je­
,doch mit dem T;J<g Ider Erlr.Ultgung der K,ammer­
mlt1g1redschalf·t ,durch ·di~ Ge~ellscha.ft, heim Ein­
'tr~tlt eines Geschä.ftlSfü:hliers ,in .die Gesellschaft 
mit Idem Ta;g ider Antragstellung ,auf Eintragung 
'<les Geschäf,tsführers in ,das Ha.nde1sre!~istJer; 

4 . .bei Iden im § 2 ,Aibs.2 Z. 3 Illl1d 4 genann~en 
Pfli.chtversicherten m~t ,dem Tag ·der Aufnahme 
der :die PflichtversicheliUng nach diesem iBundes­
~~setz tbegrundenden Enwetbstätirg'keit; 

5. hei den ~m § 2AJbs. 4 :genannten Pflicht­
versicherten mit dem Tag des Beginnes der Aus­
bitdung; 

6. mit dem Ta;g des We~f.a1\.es des Ausnahme­
grundes ,nach § 3 Abs. 1 Z. 5, w,enner auf einen 
Monatsersten fällt, sonst mit dem ,dein W,egfaU 
ides AusnaJhmegliundes fdl~enden Monatsersten; 
:fäLIt ein ronstiger A.usna:bmegrullid weg, so be­
ginnt .d~e Pflichtversicher.ung nach W.egfall des 
·Ausn3lhmegrundes. . 

(2) DiePfLichtversicherung 'en'det 

1. bei den ,im § 2 Abs. ·1 Z. 1 UJlJd .Albs. 2 Z. 1, 
2 run:d 5 genannten .pfLichtversicherten Kammer­
mitg:liedem mit dem Letzten des Ka!lendermona­
·tes, in dem ,die die Pflichtve1'Sicherung begrün­
dende !Berech<tl:glUilig erloschen ist; 

2. bei den im § 2 Albs. 1 Z. 2 und !A.ibs. 2 Z. 1 
~enannten Gesellschalftern mit ,dem Letzten des 
Kalen1dermonates, ,in .dem die di.e Pflichtven;Üche­
mng hegrundende Serechtigung der Gesellschaft 
eclosch!en ist, heim Ausscheiden ,des GeseUschaf­
ters 'a,\llS ·der GeseUschaift mit .dem Letzten des 
Kalendermonates, .in dem IdieLöschullig der Ein­
tra.gung 'des Gesellsch3ifter5 im Handelsliegi:ster 
:beantr;J<gt wotiden.ist; 
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2 642 de~ Beilagen 

3. bei denim § 2 Albs. 1 Z. 3 genannten Pflicht­
versicherten mit ldem 'f.ag ,des Wi.derr,ufes der 
Bestellung zum Geschäftsfähl1er hz,w. 'der En~he­
hung des Geschärfltsführers ,einer Gese1Ischaft mit 
he\\lchränk~er Haftu11ig bzw. miltdem Ta.g des 
AUlssche~dens des Gesclüiftsfühl'ers aus einer sül­
chen Gesellschaft; 

4. heli ,den ,im § 2 Ahs. 2 Z. 3 und 4 genannten 
Pflichtrv,e,rsichert'en mit dem Letzten des Ka;lender-. 
münates, ,in ,ruem die diePflichovers-icher,unog nach 
.diesem BundeSigesetz :helgründen'de Tärtigkei.t 
endet; 

5. hei den im § 2 Ahs. 4 ,genannten Pflichtver­
sichel'ten mit ,dem T.a.g der IBeendigung .der Aus­
hi1du11ig; 

6. hei Eintlitt des Ausnalhmegnundes nach § 3 
Z. 5 mit dem Letzten lCles KaLendermünates, ,der I 
dem Ei.l1Jtl1iJtJt ,des Ausna;hmegrundes vorangeht; I 
tl'iu ,einslonosüger Ausnahmegrund nach § 3 ein, 
so. endet ,di-ePflichtversi.~herlUrug mut ,dem Letzten I 
,des Kalendermonates, tn dem der Ausnahme­
,gl'ul1Jd ,ein tri.ot. " 

3. Dem § 17 Abs. -1 list fü!lgenod<er S;!ltz anzu­
fügen: 

"Den Einkünften a,us einer die Pflichtversnch,erung 
nach dies,em B,Unides'&esetz hegründenden Er­
welibstätilgk'eit s'ind !bei B,erufs~chuUehrern, .die I 
gemäß § 7 Z. 1 {ut. fAllgemeines SÜlZialv,ersiche­
rungs,&eset'z nur in der KraD!ken- und Unfall­
v,ersicherung teilversichert sind, die . Einkünfte 
aus ,der Beschä:ftigu11ig ,als Berufs'schulLehrer gLeich­
zu:haJten. " 

4. Dem § 17 Alls. ,1 iSit fü!lgender S,atz auz,u­
fügen: 

"Bei den nach § 2 u\hs. 1 Z. 3 Pflichtv,el'sicher,ten 
sowie Iden PHich,t'Versicherten, ,di'e zu Geschäfts­
fühl"ern ei'ner der ,Kl3cmmer ,der WirtJschaftSitreu­
händer anlgehörenden Ges.eUschaft mit besmränk­
ter Haftung bestellt sind, gelten als Einkünfte aus 
einer ,die Pflich:tverslicheliung heg,ründenlden Er­
werhstät~g:ke~t die Enkün>fite ,alls Geschäftsführer 
und di.e Ein,künfte ',als GeseIlsch:a;fter Ider GeseU­
schaf.t mi,t heschrärukiter Haftung. « 

5. Im ,§ 21 Aihs. 2 le~zter Satz i,st d.er Aus­
druck "Beiträge zur Kr.anken- 'und Pensionsver­
ISlicherung" Idurch iden A~sdruck "Be~träge zur 
Kmnlk,en-, UrufalJ- !lind P.ensiönsversicherun,g" zu 
ersetzen. 

6. Dem § 54 a Albs. 2 ist ,folgender Satz anzu­
m@en: 

"Bei der ,B,emessurug des HL1flos,en~uschu.sses bI ei­
benK!inldenmschüsse ,a,ußer :Betr,acht." 

7. § 62 Abs.1, Z. ,1 :ersner Hail,brsMz hat z·u 
laUlten: 

"nach Viol1endung des 18. Lebensj,aJbres .im Gebiet 
der Repuhl,ik österreich zurü~et1egte Zeiten 
einer selhstäl1Jdigen Erwel'ibstät~g:keit im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 u,nd Albs. 2 Z. 1 bi,s 5, die bei 
früheflfllll WlirroslamkeitJSbeginn ,der Jlestimmun­
gen dieses BiUncLesge~etzes ,über die Vensiche,rungs­
pflicht ,die .Pflichov,ersicherung in ,der Pension,sver-
9ichenurug nach dDeSiem Bun'des,gesetz begründet 
häute und wähneD!d 'derer ,der V'ersicherte seinen 
Lebensunrerha1t ühel1W,iegend aus ,dem Ertrag 
dies'er El1Wlefibstätigkeit heSitrtUnen halt;" 

8. § 66 Abs. 4 lJ,etzter Satz hat zu launen: 

"Dals gleiche IgüLt für Be~tragsmo,llJa;,te, Idie Zeiten 
einer Beschäf,oigung entJhalLten, ,zu deren Aus­
übung ihn diese Maßnaihmen be.fähigt halben." 

9. § 71 Abs. 4 lrt.a hat zu la,unen: 

,,'a) zählen Kalendermonate, wahren1d derer ein 
Anspl1uch ,auf ,erne laufende Leistung aus 
einer der im Ahs. 1· gena,nntien PensionslV,er~ 
sicherunlgen gegeben war, :alls Ers atzmon alte , 
j,ener lP.ensiünsvenSiicherunlg, in :der der An­
'spruch auf die Leis,tung (Ges1amtleistung) 
hesch,eidmäßi:g festgeswHt wo,l"den war; war 
der Leistungsanspruch aus der knappschaft­
lichen PensionsverS'icherung gC®eben, gelten 
di.e voHen Kal1endermünate :dieses Leis.tungs­
anspruches rwie 'Beitf1agsmonl3cteder Pilicht­
versicherung in der knappschaftlichen Pen­
S1ionsversicherung ;" 

10. Im § 72 Abs. 2 i,st ,der Punkt ,;!lm SchJ,uß' 
der ,irt. d durch einen Strichpunkt zuerseltz,en; 
foLgenlde 'lit.e istauz,ufügen: 

"e) ibei den nach § 2 Abs,. 1 Z. 3 Pflichtver-­
'sacher,ten, 'da·ß ihr GeS1eUschaftsverhä.!:tnis 
oder ~hre Geschäft;sfü'hrun,gsibefugnisam 
S()icht~g (§ 59 Ahs. 2) ,edQlSchen iSit." 

11. ,a) Dem § 72 ,a Abs. 1 ii>t folgender Sa,tz 
anzufügen: 

"Beider AnwenlduD!g der lit. Id bleiben ein'e die 
Pfl.ichtvel"s,icherung nach dies,em Bundeslges'etz 
nicht begründende se~bs:tä:n;diJge Enwerbstärtigkeit 
sowi,eeine unsdb~tändige Erwerbstätigkeit außer 
Betr,achrt:, wenn dalS ,a.us diesen Tätigkeiten er~ielte, 
auf ,den Münat 'entf-;!lll:enide El1Wenhseinkümmen 
den im § 253 Albs. 1 -des AUgemeinen SoziaJlver­
sichenungs:g,esetzas geruannten jeweils ,geltenden 
Betn<lig nicht üherSlte~t. Hinsichtlich der Enmitt­
I.ung ,des Erwerlbs'eÜJnlmmmens ,a;us einem land­
(fol1S1t)W'il1oschattil-ichen Betrieb i,s,t § 89 Ahs. 5 
und 7entsiPrechend anzuwenden." 

b) § 72 'a Albs. 2 erster Satz !halt zu lauten: 
\ 

"Die Pension nach Albs. 1 .fällt milt Ahilawf des 
Mon;!ltes weg, in idem 

a) der ~9:i'e) Vel1sichel1te e~ne sdbstäJlldige oder 
unseJibstänicLi!ge .Erwetibstä:cigkiert ,aufnimmt, 
dierden Anspruch !nach Abs. 1 ausS'cW,ießt" 
oder 
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642 der Beila;gen 3 

b) <Las Erwerbseinlkommen a'UlS einer vom (von 
'<ier) VersicherIten laUJSgeiillYt.en selbsltändi~en 
ooer unselhständ~gen IErlWel1bstätigkeit -den 
im Ahs. 1 ,vor:l.~tler S3lt!Z bezeichneten 
Betra;g _uhersteigrt:~" 

c) § 72 a Albs. 3 erster Satz hat -zu lauten: 

",Waren die Vo~aUSlSetlZUngen für die Anwendung 
des Abs. 2 in einem Ka:lendet'ijahr gegeben, war 
der Pensionsberechtigte _alb er in diesem Kal'ender­
jahr nicht ständig beschäJftigt, oder hat der Pen­
Slionsberechtigte während der Zeiit, ,in der die 
Pension weggefallen war, ,ein Erwe1'ib~einkommen 
bezogen, das in einzelnen Kalendermonaten dieses 
:K!alenderjahresunterdem im § 253 Abs. 1 des 
Allgemeinen So'Zi'alversicherungsgesetzes g-enann­
ten, jeweils geltenden Betrag gelegen list, kann 
er beim Verosicherung-sträg-er bis 31. Mäl"z des 
folgenden Kalenderjahres beantragen, daß. die 
Bestimmungen des Abs. 2 f.ür das vorangegangene 
Kalenderjahr neuerlich angewendet werden, wo­
beialis monatlich gebührendes Erwel"bseinkom­
men ein Zwölf tel der Summe des Erwerbsein­
kommensdes vorangegangenen Kalenderjahres 
.anzunehmenist. " 

12. § 85 Abs. 111it. a hat zu lauten: 

,,<1) keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits­
(Alters)pension hatte, 60 v. H. _der Pension, 
.auf die er in diesem Zeitpunkt Anspruch 
gehabt hätte ;" 

13. § 89 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Steht das Recht zur ,Bewirtschaftung des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf ejgene 
Rechnung und GeLahr llIicht e~ner einzigen Person 
zu, so gilt das gemäß A:bs.1 5 -ermittelte Netto­
einkommen, sofern bei dess·en Ermittlung die 
Bewiirtschaftung durch mehrere Pel"sonen nicht 
be1"eits berücksichtigt wurde, nur im Verhältn:is 
der Anteile am land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
d.ls Nettoeinkommen." 

14. Im ,§ 100 c Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Zumutung" durch den Ausdruck "Benutzung" 
zu ersetzen. 

15. § 102 wird aufgehoben. 

16. Im § 171 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdl"uck 
,,§ 185 Z. 4" durch den Ausdruck ,,§ 185 Abs. 2" 
zu ersetzen. 

17. § 174 Abs. 1 Z. 2 erster Satz hat zu lauten: 
."bei der Erri.chtung von Gebäuden, die Zwecken 
der V erwaltung,der Kr.ankenbehandlung oder 
der Reha.bilitation oder die der Gewährung von 
Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit bzw. 
der Gesundheitsvorsorge dienen sollen sowie bei 
·der Schaffung von derartig,en Zwecken· dienenden 
Einrichtungen in eigenen oder fremden Gebäu­
-den." 

18. Dem § 174 a Albs. 1 1st folgeooes anzu­
fügen: 
"Der Landesstellenausschuß kann unbeschadet 
seiner eigenen Verantwortlich,keit einzelne seiner 
Ob1iegenheitenengeren Ausschüssen oder dem 

. Vorsitzenden (seinem Stellvertreter), ebenso die 
Besorgung bestimmter lauf-end er Angelegenheiten 
dem Büro der Landesstelle übertr.agen." 

Artikel 11 
Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die IlIach Vollendung des 18. Le­
benstjahres im Gebiet der Republik österreich 
eine ErwerbstälJigkeit .als Geschäftsfiihrereiner 
Gesellschaft mit heschränkter Haftung ausgeübt 
haben, die bei früherem Wirksaffiikeitsbeginn der 
B,estimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
Versich-erungspflicht ,die Pf1ichtver~icherung inder 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Selhständligen~Pens.ion~versicherungsgesetz be­
gründet hätte, können auf Antrag nach Maßgabe 
der Bestimmung-ender Abs. 2 his 13 für die nach 
-dem 31. Dezember 1957 und vor .dem 1. Jänner 
1978 gelegenen Zeiten dieser Erwerhstätigkeit 
durch Entrichtung yonBeiträgen ,für den eigenen 
Ver<sich'erungsverbauf wirksame VerSlicherungszei­
ten einkaufen. Die so -erwol'lbenen Ver-sicherungs­
monate sind Beitragsmonate der freiwilligen Ver­
sicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen­
Pen,wonsversicherungsgesetz. Ausgeschlossen sind 
Per.sonen, die im Zeitpunkt der AntragsteIlung 

1. einen beschei,dmäßig zuerka.nnten- Anspruch 
auf eine monatlich wiiederkehrende Geldleistung 
aus einer gesetzlichen PeIllsionSlVersicherung aus 
den VersicherungsfäUen des Alters oder der ge­
minderten Arbeitsfähigkeit oqerder dauernden 
Erwerbsunfähigkeit mit Ausnahme der An­
sprüche auf Knappschaftspension und Knapp­
schaftssold oder riach einem Landessozialhilfe­
ges.etz haben oder 

2. in einem öffentlich-rechtlichen oder unkünd­
baren pmvatrechtlichen Dienstverhäkn,is z~einer 
öffentlich-r.echtlichen Körperschaft oder zu von 
solchen Körperschaften verwalteten Betrieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds stehen, wenn 
ihnen aus ihrem <Dienstverhältnis die Anwart­
schaft auf Ruhe- und Versorgungsgenü'Sse (Pen­
sionen) ,zUlsteht, die den Leistungen der Pens-ions­
vel"sicherung nachdem Allgemeinen Sozial ver­
sicherungsgesetz gleichwertig sind (§ 6 'des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetz,e's) oder die 
auf Grund eines solchen Dienstverhältnisses einen 
Ruhegenuß (eine Pension) beziehen oder 

3. in einem Dienstverhältnis zu einer inter­
nationalen Organisation mit Amts'sitz in Öster­
reich stehen, wenn ihnen aus diesem Dienstver­
hältnis die Anwartschaft auf regelmäßig wieder­
kehrende Ruhestands- bzw. Versorgungsleistun­
gen zusteht oder wenn Slie ,auf Grund eines 
solchen Dienst~erhältnisses solche Ruhestandslei­
stungen beziehen:. 
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4 642 der BelilO1lgen 

(2) Die Entrichtung von Beiträg~n ist nur für 
die Gesamtzahl der vollen Kalendermonate soI~ 
chernach Abs. 1 in Betracht kommenden Zeiten 
zulässtig, die nicht . schon als Versicherungsmonate 
aus einer gesetzlich,en P,en~onsversicherung gel-' 
ten. 

(10) Bleibt der Vel'sicherte, dem der Einkauf 
von Versicherungszeiten unter Einräumung von 
Tei1zahhmgen hewlilligt worden ,ist, mit mehr 
ah zwei aufeinanderfolgenden Monatsraten im 
Verzug, so erlischt die BewilIigung zum Einkauf. 
Die bereits entrichteten Monatsmten sind dem 

(3) Der Antrag ist bis längstens 31. Dezember Versicherten vom Versicherungsträger zurück zu-
1980 bei derSozialverSlicherungsanstalt der ge- erstatten. 
werblichen Wirtschaft einzubringen, die auch zur (11) Leistungen aus einer gesetzlichen Pen9ions-
Durchführung des Einkaufes zuständJig ist. versicherung aus den Vel"sicherun:gsfällen des 

A,lters, auf dieel"stdurch im Wege des Einkaufes 
(4) Verstirbt der Antragsteller vor der rechts- im Sinne der Abs. 1 bis 9 enworlhene VerSiche-

kräftigen Entscheidung über ,seinen Antrag, so rungsz,eiiten ein Anspruch begründet wurde, fal­
sind dietirn § 153 des Gewerhlichen Selbstän- len abweichend von der Regelung des § -J4des 
digen-Pensionsver:sicherungsgesetzes .genannten' Gewerblichen Selbständügen-Penstionsversiche­
Personen zur Fortsetzung :des _ Vertahrens be- rungsgesetzes, .des §' 86 des Allgemeinen SoziaI­
rechtigt. versicherungsgesetzes bzw.des § 30 des. Bauern-

(5) Für jedendinzukaufenden Versicherungs- Pensions'Vlersicherungsgesetzes frühestens nach 
monat ist für Männerenn Beitrag von S 1 085,-, Ablauf von 24 Monaten nach dem Einlangen 
für Frauen ein 'Beitrng von S 760,- zu entnich- . des Antrages auf Einkauf 'Von Ver~icherungs-
ten. zeit,en an. 

(6) Die Entrichtung hat ,in einem Betrag inner- (12) Wurde der Einkauf von Versicherungs-
halb .von sechs Monaten a:b 'der Rechtskraft des zeiten bewilligt und ist vor dem im Abs. 7 ge­
Bescheides über die Bewilfigung 'des Einkaufes nannten Zeitpunkt der VeflSicherungsfall der 

'von Versicherungszeit,enzu erfolgen. Wenn dem gemin:del'~en Arbeitsfähigkeit oder ,der Vers&che­
Antragsteller die Zahlung ,in einem Betrag nach rungsfall des Todes eingetreten, so Slind der 
seiner wirtschaftlichen, Lage nicht zugemutet Versicherte bzw:. die im § 153 des GewerMichen 
werden kann, hat ,der Vensicherungsträger Teil- Selibständigen-Pensionsversicherungsgesetzes ge­
zahlungen, und .zwar höchsbens 60 aufeinander- nannten Angehönigen berechtigt, den noch aus~ 
folgende Monatsraten~, beginnend n:iitdem haftenden Beitrag (die noch aushaftenden Teil­
Kalendermonat, der der ZusteJ!,ung des die Ra- zahIungsbeträge) auch l1Iach dein Eintritt des 
tenzahlung bewtilbigenden ,Bescheides folgt, zu- Ver~icherungsfalles zu ,enuichten. Der Leistungs­
zula:ssen. Die Teilzahlung,en 'sind jeweils am 20.' anspruch ist ,in solchen Fällen vom Versicherungs­
des betreffenden Kalendernionates IfäHig. träger zum maßgebenden Stichtag zunächst ohne 

Berücksichtigung der durCh den Einkauf zu er-
(7) Die Versich'e'rungszerten g,elten erst iin dem werb.enden Versich.erungszeiten f.estzustelLen.,' 

Zeitpunkt ,als erworben, in dem der zu ent- Kommt es zu einem Leistungsanspruch un.d wer-
richtende Beitrag (der letzte Tei.1zahlungshetrag) d~nder noch aushaftende B,eitrag bzw.die noch 
beim Versichel'luugsträger eingelangt ist: Der Ver- h f' d T il hl b'" V'ch aus ia ten ·en ,·e za ungs etrag,e vom ers! er­
sicherungsträger hat einen in diesem Zeitpunkt ten ibzw. von den im § 153 des GewerbJ.ichen 
bereits bestehenden Le~stungsanspruch unter Be~ Selbständoigen-Pensionsversicherungsgesetzes ge-
rücksichtigung der durch den Einkau, f erworbenen h nannten Personen rech,tzeitig entrich·tet, so at 
Versicherungszeiten mit Wirksamkei>t ab dem 

der Versicherungsträger den Leistungsanspruch 
dem EinLangen des ß.eiitrag,es. (des letzten Teil-
zahlung~betmges) folgenden Monatsersten neu unter Berücksichtigung ,der .durch den Einkauf 
festzustellen. erworhenen Versicherungsrzeiten mit Wirksamkeit 

ab dem dem Erwerb di'eser Versicherungszeiten 
fqlgenden MonatJSeflSten neu f'estwstellen. Machen 
der Versicherte bzw. die Angehörigen von dem 
Recht der vollständigen Entrichtung von TeiI­
zahlungsbeträgen nach dem bereits eingetretenen 
Stlichtag nicht Gebrauch, so hat der Versich,e­
rungsträger 'allenfalls entrichtete Teilz.ahlungs-· 
beträge ,dem Versicherten hzw. den Angehörigen 
zurückzuerstatten. 

(8) ß.eiträge, die nach dem 31. Dezember 1978 
entl'lichtet werden, erhöhen sich .in jedem Ka­
lenderjahr um 8,5 v. H. 

(9) In Fällen besonderer Härte kann das Bun­
dE'smirusterium für soziale Verwaltung ,die mo­
natlichen Beiträge nach Abs. 5 herabsetzen, jedoch 
nicht ,unter den Betrag. eines- Viertels dieser 
Monatsberträge. Ein Fall besonderer Härte ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn durch die (13) Für die nach den Abs. 1 bis 9 erwor­
Beitragsentrichtung ,der Lebensunterhalt des An- benen Versicherungszeitenist bei der Anwen­
tragsteJ;lers unter .Berücksichtligung seiner, Ein- 'dung des § 69 Abs. 3 des Gewerblichen Selb­
kommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes für die 
nicht' nur vorübergehend wesentLich gefährdet Ermittlung der Bemessungc;;rundlage bei Män­
wäre. nern der ß.etrag von monatlich 12400 S, bei 
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Frauen- der Betrag von monatlich 8 700 S heran­
zuziehen. Diese Beitragsgrundlagen sind mit dem 
jeweils für das Jahr 1978 festgestellt·en Aufwer­
tungsfaktor ,aufzuwerten. 

(14) Personen, die" nach den Bestimmungen 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche~ 
rungsgesetzes als Pflichtversicherte einbezogen 
werden und am 31. Dezember 1977 nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ,in der 
Pensionsversichetung weiterversichert sind bzw. 
als weinerversichert gdten, sind von der Pen­
sionsversicherung nachdem Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz für die 
Dauer der bestehenden Weiterversicherung auf 
Antrag zu befI'eien, wenn dieser Antrag bis 
längstens 31. Jänner 1978 bei der Soz~alver51iche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gestellt 
wird. Die Befreiung gilt rückwirkend ab 1. Jän­
ner 1978. Die Entscheidung, über den Befreiungs­
antrag obliegt der Sozialversicherungs,anstalt der 
gewerblichen Wirtschaft. ' 

Artikel III 

Schluß bestimmungen 

(1) Im Art. IIder 24. ,Novelle zum GSPVG, 
BGBl. Nr. 705/1976, haben die Abs. 5 bis 7 zu 
lauten: 

,,(5) Die Besllimmungen des § 71 des Gewerb­
lichen Selhständigen-Pensionsv,ersicherungsgeset­
zes in der Fassung des Art. I Z. 24 gelten nur 
für Leistungen, bei denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 1978 liegt. Sie gelten nicht für 
Leistung,en aus dem Versicherungsfall des Todes, 
weI).n der Stichtag zwar nach dem 31. I>ezem~ 
ber 1978 liegt, aber im Zeitpunkt des ,Todes 
ein zu einem Stichtag vor dem 1. Jänner 1979 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Leistung (Gesamtlleistung) aus eigener Pensions­
versicherung nach dem Gewerblichen Selbstän­
digen -Pensionsversicherungsgesetz, dem Allge­
meinen Sozialversieherungsgesetz mit Ausnahme 
des Knappschaftssoldes und der' Knappschafts­
pension od·er dem Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz, besteht oder ·ein solcher Anspruch auf 
Grund eines vor dem 1. Jänner 1979 eingelei­
teten Verfahrens nachträglich für die Zeit bis 
zum Tode zuerkannt wird; wurden in der Lei­
stung aus eigener Pensionsversicherung, für die 
der Stichtag nach dem 30. Juni i 958 liegt, vor 
dem Stichtag liegende Versicherungszeiten nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) dem Bauern-Pensionsv,ersicherungsgesetz 
nicht berücksichnigt, so ist vor Anwendung, des 
§ 85 Abs. 1 lit.b oder c des Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicherungsgesetze~ die Lei­
stung aus eigener Pensionsversicherung nach 
Abs. 6 neu zu bemessen. Sind. bei Eintritt des 
VersicherungsfiaJles des Todes Ansprüche auf 
zwei oder mehrere Leistungen aus eigener Pen-

sionsversicherung gegeben, ist vor Anwendung 
des § 85 Abs., 1 lit. b oder c des' GeWierbli~ 
chen Selhständigen -Pensionsversicherungsgesetzes 
Abs. 6 mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich 
die Leistungszustän1digkeit nach dem später lie­
genden Stichtag richtet und die höhere bzw. 
höchste Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist., 

(6) Die Bestimmungen d~ § 71 Ahs. 7 Z. 1, 
2 und 5 des Gewerblichen Selbständigen-Pen­
sionsversicherungsgesetzes in, der F,assung des 
Art. I Z.' 24 sind auf Ailtrag auf jene Leistun­
gen aus der Pensionsv.ersidlerung 'anzuwenden, 
die am 1. Jänner 1979 gebühren und für die 
der Stichtag nach dem 30. Juni 1958, aber 
vor dem 1. Jänner 19'79 Iiegt, wenn vor dem 
Stichtag liegende V'ersicherungszeitfm na~ dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und (oder) 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz nicht 
berücksichtigt WlUrden. Stichtag für die Neube­
messung der Leistung ist der Tag der Antrag­
stellung, wenn sie an einem Monatsersten er­
folgt, sonst der der AntragsteIlung folgende 
Monatserste. Bei der Neubemessung verbleibt 
,es bei der bisherigen Leistungszuständigkeit und 
den bisherigen BemessungsgrundJ.agen nach dem 
Gewerblichen Selbständigen-Pensi onsversiche­
rungsgesetz; in der Pensionsvers,icherung, in der 
bereits Versidlerungsmonate festgestellt worden 
'sind, erfolgt keine Neufeststellung von. Ver­
sicherungsmonaien; neu festgestellte Versiche­
rungsmonate sind nur' insowe~t zu berücksich­
tigen, als sie sich nicht mit bereits· festgestellten 
Versicherungsmonaten decken; ergibt sich bei 
der Neubemessung ein niedrigerer Betrag als 
der vorher gebührende, ist dieser weiter zu ge­
währen. Eine sich aus der Apwendung der Be­
stiimmungen des § 71 Abs. 7 Z. 1, 2 und 5 
des Gewerblichen Selhständigen-Pensionsversi­
cherungsgesetzes in de~ Eassung des Art. I Z. 24 
ergebende Erhöhung gebührt ab 1. Jänner 197?, 
wenn der Antrag bis zum 31. Dezember 1979 
gestellt. wird, sonst ab dem auf die Antragstel-, 
lung' folgenden Monatsersten. 

(7) Handel't es sidJ bei der nach Abs. 6 neu 
festzustellenden Leistung um eine Leisrung aus 
dem Versicherungsfall des Todes und hatte der 
Verstorbene im Zeitpunkt des Todes einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Leistung (Gesamtleistung) aus eigener Pensions~ 
versicherung nach dem Gew~rblichen Selbständi­
gen~Pensionsversicherungsgesetz, dem Allg.emei­
nen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern­
Pensionsv.ersich.erungsgesetz oder wurde ein sol­
cher Anspruch auf Grund eines vor dem 1. Jän­
ner 1979 eingeleiteten Verfahrens nachträglich 
für die Zeit bis zum Tode anerkannt, so gelten 
die Bestimmungen des Abs. 5 für die Neufest­
stellung der Leistung aus eigener Pensionsver­
sicherung und die. Leistungszuständigkeit ent­
sprechend." 
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(2) Im Art. III lit. c der 24. Novelle zum 
GSPVG, BGBl. Nr. 705/1976, ist der Faktor 
,,1,03" durch den Faktor ,,1,035" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Wirksamkeitsbeginn 

(2) Es trei:en in Kraft: 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1977 

Art. I Z. 3, 6, 8, 14, 15, 16 und 17 und 
Art. III; 

b) mit dem 1. Jänner 1979 Art. I Z. 9. 

Artikel V 

Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol- Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
genden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän- der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
ner 1978 in Kraft. traut. 

Erläuterungen 

IDer vorliegende Entw,ul1f ,der 25. Novelle I folge seiner Ka<p~ta1heteiliJ~ung oder auf Gnund 
"ZUI1ll GSPVG tn~~t zunächst mit der Einlbezie- anderer Umstände ei,n maßgeblicher Einfluß auf 
hungder ,g,eschäbtsfUhr.enlden Gesellschafter ,die Gestion Ides Unternehmens rzusteht.· Ge­
e~ner Gesellschn±:t mit beschränkter ,Haftung in schäf,t:sJührer ebner Ges.m.:b.H. wenden daher ,in 
die PensionlS!V.ersicher,ung. !einem seit \,angern aller Regel des Versicherungsschutzes nach dem 
anhängigen Alnli,egen d.erges.e:tzlichen Interessen- Al1gemeinen Sozialversimeru11lgs.gesetz dann ent­
vel1tretung Reclmurrg. Darüber. hinalus enthäLt behren, w,enn si,e 'auf Grunfd ,ihrer Kapitalein­
er verschiedene Vieribesser,u11Ig.en technischer Na- lage im VerhäLtni.s nach innen zur Teilnahme 
tur, .d~e Isich im Zuge ,der Durchführung der an ,der Betriebsleitung .befugt ·sind und ihnen 
24. Novelle zum GSPVG als.zweckmäßig erwie- ·a.um lim Verhältnis nach außen bei Führung ·der 
sen halben, saw.ie Rich~i;gstenun,gen von Unsltim- Ges,chäJhe ,die Rechte und Pflichten eines Ver-
mjgkeitten .n~dalkJtilOndler Art. fÜi~ungsiberechti,gten zus,tehen. 

Anpas,s\lngen an Enowicklun'gen in an,deren 
Zweigen ider Pensionsrversichel1Ungsinid im vor­
liegenden En·twud noch nicht vorg.es.ehen, weil 
denal1tige En'~wickl'Utngen, 'soweit ·sie ,im Gange 
sinld, derzeilt noch nicht aib~eschlo~sen sind. 
SQWJe~t ,aus solchen Maßnahmen ~n anderen 
Rechlts:bereichen, wie 'euw,a die Einiheziehurrg f.rei­
beruflich ·se1lbs.tänru.:g Erwerbsttätiger ,in die Sozial­
v.ensicheliung .oder d~e .ßerücksichtiglung von Zei­
te:1 der Kindercrziehun,g in Ider IPensionsversiche­
rung, RückwiI1kun~ 'auf ·d~e Gewerblich.e Selb­
s;tänd~gen-,pens,ionsve11Sich:eruilig .a,uftreten, weroen 
dtile entsprechenden ErgänzullJg'en ,~m Zuge der 
VOl1b.erC'itounlg ider R'eg.ierun~svorlage ;der vor­
liegen'den Novelle V1org,enommenwerden. 

Zu Art. I Z. 1, 2, 4, 7 und 10 
Z. 3, 4, Abs. 1 und 2, 17 Abs. 
Z.I, 72 Abs. 2 und Art. 11): 

(§§ 2 Abs. 1 
1, 62 Abs. 1 

Der Verw,aLtun~,gerichtshof rua,t zur Frage, 
ob ein GeschäihtslfÜ'hrereiner Gesellschaft mit 
beschräJOlklter Haftung in einem Verhältnis per­
sönlicher und wirtschaf:t1icher Albhäl1lgigkeit 
steht und demnach ;der Sozialversichewngspflicht 
na.ch demAllgemeunenSoz:ialv.er-sichemngs.gesetz 
unterlie~t, in ·seiner stänid~gen Rechtsprechung 
hervor,gehoben, daß dies unter anderem davon 
abhängt, ob einem solchen GeschäfLsrrührer zu-

Mit Rücksicht darauf, daß- in Iden letzten 
J.31hren 'ztahlre.iche Pel1son.engeseUschaflten in Ge­
,sellschaften mit beschräntkter Hafitun.g umge­
W1andelt wurden rund bei denjenigen Gesellschaf­
tern einer solchen Gese1ls.duf:t,die vom Versiche­
rungrs:schwtz nach -dem' Allgemeinen Sozialver­
sichewrrgsgesetz nicht ,erf.aßt 'Sind, ein besonderes 
Interesse an einer Einbeziehung in die Pfl.icht­
versicherun,g nachdem Gewerblichen Sehbstän­
digen-,PensiolltS>ver,sicheru11lgs,gesenz bekundet 
wll11de, hat die Interessenvertretung der in der 
'gewerlblichen Wir.tscha:f,t selbständig Erwerbs" 
täügen heim lBu41ldesministerrum :für soziale Ver­
w.aLtung entsprech.ende legistische Maßnahmen 
angeregt. 

Mit :dem vorliegenden Entwurf soll dem 
W:uusch der Interessenvertretung g-efo1glt und 
die Einbezi1ehung ·der in Betracht kommenden 
Personen in diePflichtversicherung vorgeschlagen 
wer,den. . 

Im Zusammenhang mit Ider EinibeziehUJttg ,der 
. AngehöI1ig.en dtÜeser IPer,sone11igruppe in die Pflicht­
v.el'lsicheru11ig ,i'st .festlZluha1ten, ,daß .sie 'Einkünfte 
in ihrer Eligenschalf.tals Geschäft~führer un:d als 
Gesellschafter auf Grund ,~hrer Kapi.taleinlage 
beziehen. Da Idj,e Pflichtversicherung erst bei Er­
füllung der T,athestla!ndsmerkmale Geschäfts-
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führertätigkeit und Gesellschafnsvel"hältnis ein­
tritt,erg.ilb;t sich dar,alls, :daß zur Ermirt:t1ung der 
Beitra~sgrrun!dlageso'W1oihl die EionkünJte :aus der 
Geschiä:f>tsführ,er;täti,gke~t als auch ,aus ,dem Ge,­
sellschaftsverhältnis (auf' Grund der Kapitals­
einlage) heranzuziehen sind. Dies wurde im 

,dene Regelun,g entlfaUen, die ~ich a·uf die Bil­
dung der B.eitrag~grundlage ifiir die gemäß § 7 
Z. 1 l.it. f ASVG teilv.ersicherten B-~rufsschul­
lehrer bezieht. Mit der 'V1orliege.nden Xndenung 
soll ,dieses Redaktionsverseihen beseiJnilglt werden. 

§ 17 Abs. 1 letzlter Saitz ,in der Fassung des EnF- Zu Art. I Z. 5 (§ 21 Abs. 2): 

w;ul"fes \Zum A~druck Igelbracht. , ' Di,e SOIZialver,sich:erung&aIll~talt der gewerlb-
:Dies,e heitra,gsrechtliche Regelung soll einer lichen W,ir,tsch!aft hat g,emäß § 201 GSPVG den 

Anreg,ung der Kammer derWirtschaftstreuhän-' Beitr<1!g zur Unlfiallvel'1sicherung der g,emäß § 8 
der folgend auch für ges,chä:ftsführende Gesell- Aihs. 1 Z. 3 l~t. ades Allg,emeinen Sozialversiche­
sch'~fter einer der Kammer der W.intschiaftstreu- r,ungSigesetzes m der Unfallvemicherungreilver­
hänJder :ang,ehörenden Ge,s.m.b.H. ,gdten. Dies,ichertlenselblltän'dig Erwlerhis:tätigen ,einzuziehen 
A'uSlÜhung der '~enannten GeschäJ,osführ.ertä,tig- und ,dioe Bei:träge 'an di'e A.l1gemeine Unf,allver­
keit set'zt eine iBerufSlbeflugnis ,nach :derWirt- sicherungs,anSioa1.t ahz,ufiühren. Es erschein.t daher 
schaf.tstr,euhänder-Benu:hordnun,g voraus, sodaß 'angeze~gt, der Sozi,al'versicherunlgsan'S:talt der 
diese Pe'rsonen schon nach der ,geltenden Rechts- gewenblichen Wintschaft ,die Befugnis einzu­
lage ,der' Pflichtversicherullig in der Gew.eliblichen räumen; daß sie die angetfrührten Beilträ.ge zur 
Sel'bSltändi,gen..,Pensionsversicherrung un'terliegen, Untallvel1sicheru,ng ,gemeinSIam m~t ,den Bei,trä­
ohne Idaß :aiber ihre Eillk,üIllflte ,als Ge,sel1schafter gen zur Kranken- und Piension~viCrsicher,ung im 
der Ges.m.h.H. für ,die B'emessuI1!g Ider Beiträge Rü~st;andsauslW1eis alseini,heitliche ,Bei,tragsschuM 
her,angezogen 'Wurden. ausweisen kiann. ' 

Des weiter-en WiUI1de ,im iErutwunf vorgesehen, 
daß ,e~ne heitragsfrei,e Anrechn.ung von Er'satz­
zeiten für ;dü,e vor der Einihezieihung in die Pflicht­
vers-icherung ,gelegenen Z-e~ten der Ausübung der 
in Rede ,stehenden Tätigkeit vordringlich aus 
finanziellen Erwä:gungen ni,ch,tin Betracht .ge­
zogen wer.den kann. Den Anlgehörigen 'der neu 
in ,die Pflichltverscicher.ung eirubezQgenen Per­
sonen,gnlippe S.oll j,edoch die MÖIgIichke.~t ,des 
Einka.ulf.es der \ZIW.i'Schen dem Iniknafttreten des 
Gewerib lich,en Seltbstän.'digen -iPensions,versiche­
l"Ul1IgsgeSietzes (1. J;inner 1958) ,unld dem Wirk­
samkeitstbeginn der Einlbeziehulng ,gelegenen Zei­
ten ,einer seLbständ~~en E11W,erhsltä:o~gkeit, die die 
Pflichtv.ersichenung b.ei früherem Wirksamikeits­
begin.n der Einbeziehu'1lig beg.ründet hä,tte, nach 
dem Muster des Ant. vn der 32. Novelle zum 
ASVG, BGBL Nr. 704/1976, -ermötglicht werden. 
Auf :die VOr'VIersicherungsZ\erten im Sinne des 
Art. VII Abs. 1 der 32. Novelle wird verzichtet. 

Schließli,ch ,ist noch als. heldeuts'aID hervorzu­
heb.en, daß im Üiber.gtal1/gJs'rechit (Art. n Abs. 14) 
die MögLichk.eitt 'einer oB,efreiuIlIg v;on der Pflicht­
v,ersidrerung <für ,diejen~gen in ,die Pflich,tver­
sich'erung einbezogen'en geschäftsfüthren:den Ge­
sdl:scha,fiter einer Ges,m.ib.H. vorgesehen ,ist, die 
in der Allgemeillen SOiZialver,sichemng frei-w:illi.g 
w,eiterversichert 'sill/d ibzw.a1s w,e.jlte.rvers-ichert 
gel:ten: D.ieS'e,Bef·l'eiU'l1jg~mögl~chkeit e,IJItspricht 
ihrem I.n,hak nach ,der gl.eich:ar;tigen Regelung 
des § 189 GSPVG, w,ie sie ·anläßlich der Sch.af­
Jung dies'er Pens~oll!s,vers.jcheJ:'lung vongelsiehen 
w,ar. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 17 Abs. 1): 

Lm Z.uige ,der Neu:fia:~ung ,der Besltimmung des 
§ 17 ,durch ,die 24. NoveUe i&t~m Abs. 1 ver­
sehentlich die bisher ,schon in Geltung gestan-

Zu Art. I Z. 6 (§ 54 a Abs. 2): 

1m § 54 a ,Albs. 1 in der vor :der 24. Novelle 
in Geltung ,gestandenen Fassung wurde lang.e­
.otidnet, daß bei der BemesSiunig des Hilflosen­
zuschusses Kinderzuschüsse ,außer Betracht zu 
bleiben halben. Dies,e Reg.elung isltiJffi Zuge der 
Neufassung der gegenständlich,en Bestimmung 
durch d,je 24. Novel'le v,ersehentlich entfaUen und 
yoll nunmehr nachträgltich eingefügt werden. 

Zu Art. I Z. 8 (§ 66 Abs. 4): 

tDiese Xndenung dient der Beseitigung ,ellles 
Redaknion!S,vers-ehens, das im ZIUg'e ,der Ne,u­
f.as~ung ,dieser BeJsltimmung ,durch die 24. Novelle 
unter hufen ist. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 71 Abs. 4 Iit. a): 

Mit 'der vo.rliegeiliden Xn:derun.g soll Vor­
songe getroffen wend.en, daß der Wortlaut des 
§ 71 Ahs. 4 lit. ,a GSiPVG mit .dem Wor.tl.aut 
dergl:eichartigen Regelung des § 251a Albs. 4 
l~t. ,a ASVG Ülbere~nstimmt. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 72 a Abs. 2 und 3): 

Nach der gelt-enlden Regelung des § 72,a Abs. 2 
führt j,ede seLbständige Er.weribs,t~t~gkeit zlUm 
Wegfall ,der vorzeitigen ,Alterspension; hing~gen 
bew:irh die Ausübung einer unselbständigen 
T~ügk,eit nur dann den W,egfal'l de,r vorzeitigen 
Ahers.pension, wenn ,das darauserzli.elt-e Erw,erbs­
einkommen einen Ibesümmten,au'S .dem Allge­
meinen Soziaivers,icherungsigesetz übernommenen 
Gr.enztbet11ag .uberschreiJt:et. Demgegenü:ber macht 
es im AU&emeinen Sozi!a~vers:icherungS'gesetz 
keinen Unterschied, oIbes sich um .die Ausübung 
einer selihsl!;irudig.en oder uruseLbstä:ndige'n oErw,erbs-, 
tätigkeit 'hanldek, da dort der Grenzbetrag für-
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,anrzu:sehen und 'SioH -. Wiie ,dies Ibei der' gleich­
lautenden BeSlt~mmun,g Ides § 302 ASVG im 
Zuge der 32. Novelle der Fall war -.:.. oo:f.gehoben 
wer.d'en. 

beitde Arten der ErwetbSitli!t~e1t ,in gleicher 
Weise ~ilt. Um in dieser Beziehung einen Gleich­
klang mit ,der PensionSNersichenun,g nach dem 
AllgemeiIliCn Sozialversichemmgsgesevz herzu­
s.tellen,soU, WLe ,dies auch im Bereich des Bauern­
Pensionsver.sicher.ungsgesetzes vongeschLagen wird, Zu Art. I Z.16 (§171 Abs. 1 Z.2): 
die W:irkuIlJg des Gren7Jbetl":a@es ,auch auf die Diese Änderung :dieIlJt ,der RichtJigstellung einer 
selbständige iErrwer!bstätlirJkei,t, soweit diese nicht Zbt~enung, weil ,die Bestinnmung des § 185 Z. 4 
die Pflich:tvensichenung nach dem Bauern-,Pen- ,durch die 24. No~elle au:figeholben worden ist 
sionsversichen\Ji1lgsge.setz ;begrundet und ein (Ant. I Z. 55 liot. ,a dieser Novelle). 
gänrzliches ltuhen des P,ensionsanspl"uches . be-
wirkt, erstreckt werden. Demen~pl1echend ist Zu Art. I Z. 17 (§ 174 Abs. 1): 

3I\lch d.ie Jahr.es.amS!gleichsreg.elung des § 72 ,a Mit der VOrhleigenJden Änderung roll z.unächst 
Aibs. 3 GSPVG aulf El1wenbse.inkommen (statt die F,assung der Bestimmun:g des § 174 Abs. 1 
bisher Entgelt) ,aibzu&tlellen. Z. 2 ,an ,die Neur,egelrung der Reha!bilita'tion ange-

paßt werden. . Zu Art. I Z. 12 (§ 85 Abs. 1 lit. a): 

niese Änderung nimmt ,auf das Erkenntnis 
des Venf.assuIligsgerich·tshofes vom 15. März 1977, 
Z1. G 36, 37, 38/76-il, Bedacht, demzufo1.ge die 
Witwenpension im Falle des§ 85 Abs. 1 lit. a 
GSPVG nicht 60 v. H. der Erwenbsunfähigkeits­
penswn, so11ldern 60 v. H. der Pension zu betra­
gen hat, aUlfdie der V,ersichel1tJe im Zeitpunkt 
seines Toides Anspruch geihaJbt hät~. 

Zu Art. I Z. 13 (§ 89 Abs. 7): 

Nach ,der vorLiegen:den EIigänzung des § 89 
Albs. 7 soU eine anteilige. Verminderung des 
N ettoei'nfkommens nur dann _ vorg>enommen 
w,erden, wenn nichtsmon bei Birtdung des Ver­
sicher.un~swelites die Ta.tsache einer Bewirtscha.f­
tung des 'Betr~ebes durch mehrere Pemonen be­
rei,ts BerücksichtDg<\lIIlJg gdunden ha·t:te. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 100 c Abs. 2 Z. 1): 

.ocr v.orliegende ÄIlIdenungsvorschlag v.erfolgJt 
,die Albsicht, ei.nen 'sinnstöre!11den nruckfehler zu 
beseitigen. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 102): 

Die gCigewtäri.dliche Vors,hl1i,f,t ist durch die 
Neuregelung der Rehabilitacion a.ls überholt 

Zu Art. I Z. 18 (§ 174 a Abs. 1): 

Einer Anregung der Bundeskammer der ge­
werblichen Wintschaft fo'lgend soll eme Delegie­
rungsbefugnis nach dem V0l1bi1d der Regelung 
des § 163 Albs. 1 des Baruern~Kr,ankenversiche­
rungsgesetzes vong,eSleihen wenden. 

Zu Art. III Abs. 1: 

D.re ühel1gJangsibestimmungen des Arit. II Albs. 5 
bis 7 ,der 24. NOiVelle zum GSPVG (zu den 
neuen: Vorschr.iften über die Wandervensiche­
rung) stimmen mit den gleichart~gen Vorschrif­
ten des Art. VI Abs. 14 bis 16 der 32. Novelle 
zum ASV:Gnicht' überein. Dieser auf einem 
~eda.ktionsversehen beruhenlde Man~l Süll durch 
,den vorliegenden ,K'11Idenungsvorschlag hClhoben 
w.eriden. 

Zu Art. III Abs. 2: 

murch einen Druckfeihler ist der im . Art. III 
lit. c der 24. Novelle zum GSPVG angeführte 
Falktor unrichti,g mit 1,'03 wiedergegeben 'Wonden. 
1)ie, vorliegen,de Ärnderung dirent der Richtig­
stellung dieses Faktors, :der' - wie im Allge­
meinen Sozilaliversichel1ung'Slgesevz (Art. IX lit. c 
der 32. Novelle) - 1,035 zu betragen hat. 
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